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MedAss-Hotline 089 4147-154

Bei Fragen rund um die Ausbildung von Me-
dizinischen Fachangestellten (MFA) bietet die 
Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) die 
MedAss-Hotline für Ärztinnen und Ärzte in Bay-
ern an. Unter der Telefonnummer 089 4147-154 
beantworten Assessorin Anna-Marie Wilhelm-
Mihinec, Leiterin Referat Berufsordnung II, und 
Dipl.-Medizinpädagogin Bettina Leffer, Abtei-
lungsleiterin Medizinische Assistenzberufe, Fra-
gen zu allen Aspekten der MFA-Ausbildung. Von 
A wie Ausbildungsvertrag bis Z wie Zwischen-
prüfung bietet die Hotline kompetente Auskunft 
und Beratung, zum Beispiel inhaltliche und recht-
liche Fragen rund um den Ausbildungsvertrag, 
Verkürzung bzw. Verlängerung der Ausbildung, 
Prüfungen usw.

Die Hotline steht jeden zweiten Mittwochnach-
mittag eines Monats von 14 bis 15 Uhr zur Verfü-
gung. Die Telefonate können zur Qualitätssiche-
rung mitgeschnitten werden. Die MedAss-Hotline 
ermöglicht Ärztinnen und Ärzten in Bayern den 
direkten Dialog mit der Fachabteilung.

Termine im 2. Halbjahr 2019 –
immer von 14 bis 15 Uhr:

» 10. Juli 2019

» 14. August 2019

» 11. September 2019

» 9. Oktober 2019

» 13. November 2019

» 11. Dezember 2019

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass die 
Abteilung Medizinische Assistenzberufe au-
ßerhalb der MedAss-Hotline telefonisch unter 
089 4147-152 jederzeit zu den üblichen Tele-
fonsprechzeiten der BLÄK oder per E-Mail an 
medass@blaek.de für Sie erreichbar ist.

Bettina Leffer (BLÄK)

Abschlussprüfung im Sommer 2019

An der Abschlussprüfung im Sommer 2019 zur/zum Medizinischen Fachangestellten, welche am 
29. Mai 2019 stattfand (schriftlicher Teil) und Ende Juni/Anfang Juli (praktischer Teil) stattfindet, nahmen 
ca. 2.400 Auszubildende teil. 

Die Auszubildenden werden nach Abschluss des schriftlichen Teils der Prüfung vom Prüfungsaus-
schuss eine Bescheinigung über das vorläufige Ergebnis der Abschlussprüfung im schriftlichen Teil 
erhalten. Aus diesem Formular ist auch ersichtlich, ob der Prüfling an einer mündlichen Ergän-
zungsprüfung teilnehmen muss, um die Abschlussprüfung bestehen zu können.

Nach der praktischen Prüfung und eventuell mündlichen Ergänzungsprüfung erhält der Auszubil-
dende das endgültige Ergebnis schriftlich vom Prüfungsausschuss mitgeteilt. In dieser Bescheini-
gung sind die Leistungen in den einzelnen schriftlichen Prüfungsfächern und auch die Leistung in 
der praktischen Prüfung angegeben. Ferner wird aus ihr ersichtlich, ob der Prüfling die Prüfung 
insgesamt bestanden oder nicht bestanden hat.

Der Auszubildende hat diese endgültige Bescheinigung über das Bestehen/Nichtbestehen der Ab-
schlussprüfung dem Ausbildenden unverzüglich nach Erhalt vorzulegen. Über das genaue Datum, 
wann die endgültige Bescheinigung ausgegeben wird, kann sich der Ausbildende bei dem für den 
Auszubildenden zuständigen Prüfungsausschuss informieren.

Ist die Abschlussprüfung bestanden, endet das Ausbildungsverhältnis mit dem Datum des Beste-
hens automatisch. 

Sollte die Prüfung nicht bestanden sein, endet die Ausbildung mit dem Datum des im Ausbildungs-
vertrag vereinbarten Ausbildungsende. Der Auszubildende hat hier einen Anspruch gegenüber dem 
Ausbildenden auf Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses. Dazu erhält der Auszubildende durch 
die Bayerische Landesärztekammer automatisch ein Anmeldeformular für die Wiederholungsprü-
fung sowie ein Formular zur Verlängerung der Ausbildung.

Anna-Marie Wilhelm-Mihinec, Patrick Froelian (BLÄK)

Anzeige

Seybold Medizintechnik
Sonothek München: Hubertusstraße 4, 82110 Germering 
Tel. 089 / 215 466 900    I    www.seybold-medtech.de

Preiswerte Sonographiesysteme 
durch Sammeleinkauf –
Von kompakt bis high-end
(Auch für Nicht-Mitglieder)
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11. Bayerischer 
Sammeleinkauf 
für Hausärzte

NEU

DC-70Exp 
with

DP-30 
Power 

z. B.

Besuchen Sie uns auf dem Bayerischen Hausärztetag 
in Regensburg vom 17. – 18. Mai 2019 !


